
Ein Unternehmen der EnBW



13,5 % Kommunen 86,5 % EnBW AG

Mit „EnBW vernetzt“ eine neue Qualität 
der Partnerschaft mit Kommunen

(Stand: Dez. 2022)

Netzlängen Konzessionen Kunden

Strom 95.379 km 550 2,34 Mio.

Gas 5.268 km 107 247.501

Wasser 2.567 km Stuttgart 104.337



als Verteilnetzbetreiber und Messstellenbetreiber 

Kommunen Gewerbe & Industrieunternehmen Privathaushalte



4

 Umsetzung der Energiewende 
als Vertragsziel

 24/7-Störungshotline

 Persönlicher Ansprechpartner & 
Qualifiziertes Netzpersonal

 Sonderkündigungsrechte
nach 10 Jahren

 Verankerung der Weitergewährung 
der Konzessionsabgabe und des 
Kommunalrabatts nach Auslaufen 
der Konzession

 Beteiligung an 
kommunaler Wärmeplanung

 Mitverlegung von Leerrohren durch die 
Konzessionärin für kommunale Zwecke
(z. B. Breitband)

 Anpassungsmöglichkeit des 
Konzessionsvertrages im Falle wesentlicher 
Änderung der wirtschaftlichen und rechtlichen 
Verhältnisse

 Jährliches Monitoring durch 
die Verbände

 Positive Prüfung und Empfehlung durch 
Innenministerium, da „in allen Einzelpunkten 
vorteilhaft für die Gemeinde“

 In der Regel Entfall aufwändiger
Zusatzvereinbarungen

Innenministerium BW 
Gemeindetag BW 
Städtetag BW
NEV



 19.06.2024 Bekanntmachung im Bundesanzeiger

 24.07.2024 Abgabe der Interessenbekundung 
 Netze BW

 27.09.2024  Ablauf der Frist zur  
  Interessenbekundung

 22.10.2024 Abgabe des  
  Musterkonzessionsvertrags 3.0

 17.02.2025 Vorstellung des Angebots und 
 Beschluss im Gemeinderat

 Datum  Freigabe durch Rechtsaufsicht

 Datum Unterschriftstermin
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Der Vertrag beginnt am 
01.02.2027 und endet am 
31.01.2047 (Laufzeit 20 Jahre). 
Sonderkündigungsrecht nach 10 
Jahre. 

Die Netze BW sagt hier den 
gesetzlich höchstzulässigen 
Umfang zu, auch nach 
Auslaufen der Konzession.

Die Netze BW gewährt einen 
Nachlass von 10% laut §3 
Absatz 1 Satz 1 KAV auf die 
Anlagen, die vollständig 
eigengenutzt sind und am 
Niederspannungsnetz 
angeschlossen sind. Dieser wird 
auch nach Auslaufen der 
Konzession gezahlt. 

Die Netze BW wird das 
Stromnetz im Gemeindegebiet 
Bad Wurzach so planen, 
errichten und betreiben, dass 
eine sicherer und 
zukunftsfähiger Netzbetrieb zur 
Umsetzung der Energiewende 
gewährleistet wird.



Damit wir gemeinsam 
Effizienzen heben können, 
werden wir jeden 
Straßenaufbruch vorher mit der 
Gemeinde abstimmen.

Sofern es technisch und 
wirtschaftlich möglich ist, 
werden die Aufgrabungen 
vermieden und Leitungen 
grabenlos verlegt. 

Die Gemeinde kann eine 
Änderung der 
Verteilungsanlagen verlangen, 
sofern dies im öffentlichen 
Interesse der Gemeinde 
notwendig ist.

Bei der Berührung von 
öffentlichen Verkehrswegen 
oder Grundstücken, wird die 
Netze BW die Zustimmung der 
Gemeinde einholen. 



Über unsere 
KommunalPlattform haben Sie 
24/7 Zugriff auf verschiedenste 
Daten. Auch können Sie hier 
mögliche 
Entwicklungsszenarien 
durchspielen.

Die Netze BW bietet ihren 
Netzkunden verschiedenste 
Kontaktmöglichkeiten, wie 
bspw. eine kostenlose 
telefonische Hotline inkl. 24/7 
Störungsannahme an. Auch 
persönliche 
Beratungsgespräche an einem 
Wunschort sind möglich. 

Der Kommune steht ein 
persönlicher Ansprechpartner 
zur Verfügung.
Auf Wunsch der Kommune 
berichtet die Netze BW jährlich 
im Gemeinderat über die 
Tätigkeiten im Gemeindegebiet 
bzw. allgemeine 
Herausforderungen im 
Netzbetrieb/ -ausbau.

Die Netze BW wird alle 
sicherheitsrelevanten 
Zertifikate, über die gesamte 
Dauer des Vertrags, 
rezertifizieren lassen.



Wir verpflichten uns zur 
Einhaltung von 
Umweltschutzstandards, wir 
beachten die Flora und Fauna, 
insbesondere auch den Natur- 
und Arten- sowie auch Boden- 
und Gewässerschutz.

Für jedes Kalenderjahr wird die 
Ordnungsmäßigkeit der 
Abrechnungen durch einen 
Wirtschaftsprüfer testiert. Die 
Kosten dafür übernimmt die 
Netze BW.

Sollte eine Entflechtung, nach 
Ablauf des neuen Vertrags 
notwendig sein, so wird die 
Netze BW der Gemeinde ein 
Konzept zur Netztrennung 
vorlegen. Die Kosten der 
Netztrennung werden 
sachgerecht verteilt.

Nach Ablauf des Vertrages 
können Anlagen, die der 
allgemeinen Versorgung im 
Gemeindegebiet Bad Wurzach 
dienen, übernommen werden, 
sofern diese nicht im 
Zusammenhang mit dem 
Abschluss eines 
Konzessionsvertrags zu 
übertragen sind.



Ein Unternehmen der EnBW

Regionalmanager Verteilnetz

Netzgebiet Oberschwaben

Adolf-Pirrung-Str. 7

88400 Biberach

+49 7351 53-2922
m.wirbel@netze-bw.de
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